
Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt 
Domplatz 2 - 4, 39104 Magdeburg 

Postzustellungsauftrag 
Herrn     

Sehr geehrter Herr Stukenberg, 

in Ihrem Schreiben vom 24.08.2020 haben Sie um eine Begründung 

gemäß 8 1 Absatz 2 Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt (IZG LSA) 

gebeten. 

Vor dem Hintergrund Ihrer sehr umfangreichen Anfrage wäre der 

Informationszugang in der von Ihnen begehrten Form mit einem erheblichen 

zeitlichen und organisatorischen Aufwand verbunden. Hierzu sind die Daten 

aus den einzelnen Jahren bei einer anderen Behörde (Landesbetrieb für 

Beschäftigung und Bildung der Gefangenen) abzurufen, zusammenzustellen 

und gegebenenfalls zu schwärzen. In diesem Zusammenhang wären zeitlich 

und organisatorisch umfangreiche Abstimmungen mit dem Landesbetrieb 

erforderlich. Für die Beaufsichtigung der Akteneinsichtnahme ist hingegen 

nur ein begrenzter Personaleinsatz in der oben genannten Landesbehörde 

erforderlich. Im Übrigen muss die begehrte amtliche Information nach 

den Regelungen des IZG LSA bei der angefragten Stelle vorhanden sein. 

Eine Informationsbeschaffungs- bzw. Informationsgenerierungspflicht besteht 

nach dem IZG LSA nicht. Daher habe ich Ihnen mit Schreiben vom 

14.08.2020 Gelegenheit gegeben, die begehrten Informationen bei der 

zuständigen Behörde persönlich einsehen zu können, um so einen möglichst 

umfangreichen Informationszugang zu erhalten. 
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Darüber hinaus haben Sie um Kostenmitteilung für eine Zusendung der amtlichen Informatio- 
nen gebeten. 

Die Zusendung der amtlichen Informationen wäre gemäß $ 10 Absätze 1 und 3 IZG LSA in 

Verbindung mit Teil A Nummer 3 der Anlage zu $ 1 der Verordnung über die Kosten nach dem 

Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt und 83 Absatz 1 der Allgemeinen Gebühren- 

ordnung des Landes Sachsen-Anhalt gebührenpflichtig. Zur Beantwortung Ihrer Fragen sind 

zwei Mitarbeiter/-nnen der Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt erforderlich. Bei einem 
ige m in Hö Euro 

voraussichtlichen Zeitaufwand von jeweils drei Stunden würden Kosten In Höhe von 426 

anfallen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Beglaubigt 

Angestellte 

Seite 2/2 

 


